
 

 

 

 

Antragsteller: 

Name:                  

Adresse:                 

Wohnort:                 

Telefon-privat:                

Das Fest findet am            

von                 bis          statt. 

An den Fest nehmen ca.          Personen teil. 

Ich nehme folgende Bedingungen zur Kenntnis: 

1. Die angrenzende Burgruine darf in keiner Weise beschädigt werden. Ein Betreten erfolgt auf 

eigene Gefahr. 

2. Zur Erholungsanlage darf nicht mit Fahrzeugen gefahren werden. Es gilt ein generelles Fahrverbot 

ab der Einfahrt Sigburgweg. Autos können im Bereich der ehemaligen Landesstraße zur alten 

Holzbrücke in Schildried parken. 

3. Die Erholungsanlage ist nach dem Fest gänzlich aufzuräumen. Die Abfälle müssen mitgenommen 

werden. 

4. Grillfeuer dürfen nur in den vorgesehenen Grillstellen entzündet werden. Nach Verlassen der 

Anlage muss gewährleistet sein, dass das Feuer gänzlich gelöscht ist. Zur Feuerung dürfen keine 

wachsenden Pflanzen (abholzen von Bäumen, Ästen, etc.) verwendet werden. Bei starkem Wind ist 

jedes Feuer sofort zu löschen bzw. darf kein Feuer entzündet werden. 

5. Es ist dafür zu sorgen, dass keine Lärmstörungen - insbesondere der sehr nahen Wohngebiete - 

erfolgen. Es dürfen keine Stromaggregate verwendet werden. Keine zu laute Musik! 

6. Für sämtliche behördliche Genehmigung (AKM usw.) hat der Veranstalter selbst zu sorgen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich für die Einhaltung der vorgenannten Bedingungen verantwortlich 

und haftbar bin und dass die Gemeinde Göfis keinerlei Haftung übernimmt. 

Unterschrift:     

ergeht nachrichtlich: 

☐ an die Polizei Frastanz ☐an die Ortsfeuerwehr Göfis 

 6820 Frastanz  

☐ an den Forstbetrieb der Gemeinde Göfis, z.Hd. Herrn Ambros Schöch 

 

Antrag 

zur Anmeldung einer privaten 

Festveranstaltung im Bereich der 

Erholungsanlage bei der Ruine Sigberg 

 

 

 

 

Eingangstempel: 


